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Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet  

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger verlautbart gemäß § 456 Abs. 2 ASVG: 

1. Änderung der Musterkrankenordnung 2016 
 

Die Musterkrankenordnung 2016, verlautbart unter avsv Nr. 67/2016 am 29. April 2016, wird wie folgt ge-
ändert: 
 

1. In § 4 Abs. 1 entfällt Z 5. Die bisherigen Ziffern 6 bis 19 erhalten die Bezeichung 5 bis 18.   

2. Im § 10 Abs. 2 zweiter Satz und § 13 Abs. 1 zweiter Satz wird der Ausdruck „§ 2 Abs. 6“ jeweils durch den Ausdruck 
„§ 2 Abs. 5“ ersetzt. 

3. In § 13 Abs. 1 vierter Satz wird der Ausdruck „Signaturgesetz (§ 21 SigG)“ durch den Ausdruck „Signatur- und Ver-
trauensdienstegesetz (§ 5 SVG)“ ersetzt.  

4. In § 19 Abs. 1 Z 3 lit.c sublit. bb wird der Ausdruck „Heeresversorgungsgesetz (HVG)“ durch den Ausdruck „Hee-
resentschädigungsgesetz (HEG) oder Heeresversorgungsgesetz (HVG)“ ersetzt.  

5. In § 19 Abs. 1 Z 3 lit. d sublit. aa wird die Wortfolge „Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an 
Opfer von Verbrechen“ durch den Begriff „Verbrechensopfergesetz“ ersetzt.  

6. In § 63 Abs. 2 wird der Begriff „Dienstgerberin“ durch den Begriff „Dienstgeberin“ ersetzt.  

7. In § 66 erhält der bisherige Text die Absatzbezeichnung „(1)“; diesem wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) – verbindlich – Für ambulante Tumorbehandlungen durch eine punktförmige Bestrahlung des Tumors mit Proto-
nen und/oder Kohlenstoffionen ist vor deren Anwendung die chef(kontroll)ärztliche Bewilligung nach der Empfehlung 
durch das für die zuweisende Krankenanstalt zuständige multidisziplinäre Tumorboard einzuholen. Der/Die Versicherte 
hat der Kasse dafür alle für die Beurteilung der Bewilligung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.“ 

8. In Anhang 1 Z 6 lit. b wird der Ausdruck „§ 55a“ durch den Ausdruck „§ 67“ ersetzt.  

9. In Anhang 1 wird in der Z 14 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 15 angefügt:  

„15. Ambulante Tumorbehandlungen durch eine punktförmige Bestrahlung des Tumors mit Protonen oder mit 
Kohlenstoffionen nach der Empfehlung durch das für die Krankenanstalt zuständige multidisziplinäre Tumorboard.“  

10. Anhang 2 wird durch die Beilage 1 ersetzt.  

11. Anhang 3 wird durch die Beilage 2 ersetzt.  

12. Nach § 5 der Einführungsbestimmungen zur Musterkrankenordnung 2016 wird folgender § 6 samt Überschrift ein-
gefügt: 

„Inkrafttreten der 1. Änderung 

§ 6. Die 1. Änderung der Musterkrankenordnung 2016 tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. Abweichend davon tritt 
§ 19 Abs. 1 Z 3 lit. c sublit bb in der Fassung der 1. Änderung der Musterkrankenordnung 2016 rückwirkend mit 1. Juli 
2016 in Kraft.“ 
 

* 

Die 1. Änderung der Musterkrankenordnung 2016 wurde von der Trägerkonferenz des Hauptverbandes der ös-
terreichischen Sozialversicherungsträger am 13. Dezember 2016 beschlossen. Die Genehmigung durch die Bun-
desministerin für Gesundheit und Frauen erfolgte mit Bescheid vom 20. Dezember 2016, GZ: BMGF-
96420/0008-II/A/7/2016. 

Für den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger: 

Reischl Hagenauer 
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